
 

 

 

Aufgrund der Coronaschutzverordnung gelten folgende 

Teilnahmebedingungen für unser Ferienangebot: 

 

• Ein Mund- und Nasenschutz ist mitzuführen 

• Ein Mund- und Nasenschutz ist verbindlich zu tragen 

o Regelung kann sich je nach Inzidenzstufe sowohl für 

Außengelände und Innenräumen noch ändern 

• Hände im Eingangsbereich desinfizieren, bzw. sofort nach 

betreten der Einrichtung Hände waschen 

• Abstandsregel von 1,5 m ist außerhalb der Bezugsgruppe 

einzuhalten  

• Die Nies- und Hustetikette ist einzuhalten 

• Hände waschen ist verpflichtend nach dem Toilettenbesuch, vor 

dem Essen und vor der Nutzung von gemeinschaftlich genutzten 

Materialien.  

• Bei Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen die Kinder an 

der Ferienmaßnahme nicht teilnehmen. Wir bitten um eine 

ärztliche Abklärung und an eine Information an uns als 

Veranstalter. 

• Kontaktlose Temperaturmessung beim Check-In (10.00 Uhr) 

• Montags und Donnerstags ist ein negatives Testergebnis zwingend 

erforderlich. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein 

und muss beim Check-In (10.00 Uhr) vorgezeigt werden. 

 


